Muster-Formulierung: So regeln Sie Video- und Telefonkonferenzen in der Geschäftsordnung
§ ... Regelung der Video- und Telefonkonferenzen
Sitzungen des Betriebsrats finden grundsätzlich in Präsenzform statt, also bei gleichzeitiger physischer Anwesenheit aller Teilnehmer am Sitzungsort. Nimmt auch nur ein Teilnehmer per Video oder Telefon teil, handelt es sich nicht mehr um eine Präsenzsitzung, sondern um eine virtuelle Sitzung.
Zur Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung darf der Vorsitzende ausnahmsweise zu einer virtuellen Sitzung einladen, wenn zur Wahrung gesetzlicher oder gesetzter Fristen eine schnelle Beschlussfassung erforderlich ist und das Abwarten auf eine Präsenzsitzung nicht möglich ist oder die Durchführung einer virtuellen Sitzung aus Arbeits- und Gesundheitsschutzgründen zum Schutz der Gesundheit der Betriebsratsmitglieder erforderlich ist (z. B. bei einer Pandemielage).
Unabhängig von den unter Nr. 2 genannten Gründen darf der Vorsitzende zu einer virtuellen Betriebsratssitzung einladen, wenn sichergestellt ist, dass die Anzahl der Präsenzsitzungen deutlich überwiegt (Verhältnis mindestens 2/3 Präsenzsitzungen zu 1/3 virtuelle Sitzungen). Der Vorsitzende überprüft dieses Verhältnis quartalsweise. Wenn die Gefahr besteht, dass dieses Verhältnis in einem Quartal nicht eingehalten werden kann, sind in diesem Quartal virtuelle Sitzungen nur noch unter den Voraussetzungen nach Nr. 2 möglich.
Mit der Einladung zur Sitzung werden die Betriebsratsmitglieder vom Vorsitzenden darauf hingewiesen, dass und in welcher Form die Nutzung von Video- und/oder Telefontechnik beabsichtigt ist. Die Teilnehmer werden mit der Einladung darauf hingewiesen, dass sie innerhalb einer in der Einladung bestimmten angemessenen Frist formlos Widerspruch gegen die Durchführung einer virtuellen Betriebsratssitzung einlegen können. Wenn mindestens 1/4 der Betriebsratsmitglieder Widerspruch einlegt, ist in jedem Fall eine Präsenzsitzung einzuberufen.
Betriebsratsmitglieder, die per Video- oder Telefonkonferenzsystem an einer Betriebsratssitzung teilnehmen, bestätigen dem Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung in Textform (also z. B. per E-Mail), dass auf ihrer Seite die Nichtöffentlichkeit der Sitzung gewahrt ist, sich also z. B. keine andere Person in dem gleichen Raum aufhält. Ändert sich diese Situation, ist darauf unverzüglich während der laufenden Betriebsratssitzung hinzuweisen.
Betriebsratsmitglieder, die per Video- oder Telefonkonferenzsystem an einer Betriebsratssitzung teilnehmen, informieren den Vorsitzenden unverzüglich, sobald sie nicht während der gesamten Betriebsratssitzung elektronisch anwesend sind (z. B. weil sie die Teilnahme kurz unterbrechen oder abbrechen müssen).
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